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Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Mai 2008 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Wirtschaft 
und Recht zusammengestellt.

Erben konnten als Rechtsnachfolger nicht ausgenutzte Verluste eines Ver- 
storbenen bisher bei ihrer Einkommensteuerveranlagung geltend machen. 
Das ist nicht mehr möglich, wenn der Erbfall nach dem 12. März 2008 
eingetreten ist.

Der Gesetzgeber muss bis Ende 2009 den Abzug von Vorsorgeaufwen-
dungen reformieren. Grund dafür ist ein Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts, das den bisherigen Abzug von Beiträgen zur privaten Kranken- 
versicherung für verfassungswidrig erklärt hat. Wermutstropfen ist, dass 
der Fiskus trotzdem die Steuern bis Ende 2009 kassieren darf.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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Grundstückseigentümer/ 
Vermieter

Einkünfteerzielungsabsicht 
bei dauerhafter Verpachtung 
unbebauten Grundbesitzes

Bei einer dauerhaften und nicht ver-
billigten Vermietung eines bebauten 
Grundstücks ist die Einkünfteerzie-
lungsabsicht nicht zu prüfen.

Diese Typisierung gilt nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs allerdings nicht für eine dauer-
hafte Verpachtung eines unbebauten 
Grundstücks. Für solche Grundstücke 
ist eine Prognoseberechnung für ei-
nen Zeitraum von 30 Jahren vorzu-
nehmen. Ergibt sich danach ein Wer-
bungskostenüberschuss, sind die 
Verluste (wegen Liebhaberei) in kei-
nem Veranlagungszeitraum anzuer-
kennen.

Termine Steuern/Sozialversicherung	 Mai/Juni 2008

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

  13.05.20081   10.06.20082

Umsatzsteuer   13.05.20083   10.06.20084

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag Entfällt 10.06.2008

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.06.2008

Ende der Schonfrist              Überweisung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:                          Scheck 6

16.05.2008 13.06.2008

09.05.2008 06.06.2008

Gewerbesteuer 15.05.2008 Entfällt

Grundsteuer 15.05.2008 Entfällt

Ende der Schonfrist              Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:                          Scheck

19.05.2008 Entfällt

09.05.2008 Entfällt

Sozialversicherung7 28.05.2008 26.06.2008

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.

1	 Für den abgelaufenen Monat.

2	 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern 
für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge-
rung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr.

4	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge-
rung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5	 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueran-
meldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf 
elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumnis- 
zuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so früh-
zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto 
des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6	 Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 1.1.2007 zu be-
achten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7	 Seit 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozial-
versicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 
worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 
2008 gilt bei allen Krankenkassen ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 26.5. bzw. am 24.6.2008) an die 
jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
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Abzug von Werbungskosten 
bei abgekürztem Vertragsweg

Der Bundesfinanzhof hatte bereits 
vor zwei Jahren entschieden, dass 
die Mittelherkunft bei Werkverträ-
gen über Erhaltungsarbeiten für den 
Abzug als Werbungskosten nicht be-
deutsam sei. Der Steuerbürger könne 
die Aufwendungen auch dann abzie-
hen, wenn ihm ein Dritter den Betrag 
zuwendet (abgekürzter Zahlungsweg) 
oder ein Dritter im eigenen Namen 
einen Vertrag für ihn abschließt und 
die Aufwendungen selbst zahlt (ab- 
gekürzter Vertragsweg). Das Bundes- 
ministerium der Finanzen ließ die 
Anwendung des Urteils über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus nicht 
zu.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die 
damalige Entscheidung in einem neu- 
en Fall:

Eine Mutter hatte im Interesse ihres 
Sohnes Handwerker mit Erhaltungs-
arbeiten an einem Grundstück des 
Sohnes beauftragt und auch die auf 
sie ausgestellten Rechnungen be-
zahlt. Das Finanzamt berücksichtigte 
die Aufwendungen bei den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung 
des Sohnes nicht.

Erbschaftsteuer

Anrechnung spanischer auf die 
deutsche Erbschaftsteuer

Grenzüberschreitende Sachverhalte 
spielen im Steuerrecht eine immer 
größere Rolle. Das gilt auch für die 
Erbschaftsteuer. Dazu hatte sich der 
Bundesfinanzhof mit folgendem Fall 
zu befassen:

Zum Vermögen einer im Inland un-
beschränkt steuerpflichtigen Ver-
storbenen gehörte auch ein Bank-
guthaben in Spanien. Das Guthaben 
wurde in Spanien der Erbschaftsteu-
er unterworfen. Da dieses spanische 
Konto auch bei der Berechnung der 
inländischen Erbschaftsteuer Berück-
sichtigung fand, beantragte die Erbin 
die Anrechnung der in Spanien ge-
zahlten Erbschaftsteuer. Dies lehnte 
das Finanzamt mit der Begründung 
ab, dass das ausländische Guthaben 
nicht unter den Begriff „Inlandsver-
mögen“ nach dem Bewertungsge-
setz falle. Nur in solchen Fällen kön-
ne die ausländische Erbschaftsteuer 
angerechnet werden. Die spanische 
Erbschaftsteuer wurde lediglich als 
Nachlassverbindlichkeit zum Abzug 
zugelassen.

 
Der Bundesfinanzhof hat nun dem 
Europäischen Gerichtshof die Frage 
vorgelegt, ob die Doppelbelastung 
mit deutscher und spanischer Erb-
schaftsteuer nicht einen Verstoß ge-
gen die Kapitalverkehrsfreiheit dar-
stellt. Außerdem soll geklärt werden, 
welcher Staat auf seinen Steueran-
spruch zu verzichten hat.

Schenkungsteuer trotz entgeltlicher 
Ablösung eines nicht abzugsfähigen 
Vorbehaltsnießbrauchs

Eine Mutter hatte ihrem Sohn 1993 
ein bebautes Grundstück geschenkt 
und sich den lebenslänglichen Nieß-
brauch vorbehalten. Der Sohn durfte 
nach den Vorschriften des Erbschaft-
steuergesetzes den Kapitalwert des 
Nießbrauchs nicht bei der Schen-
kungsteuerfestsetzung als Belastung 
abziehen. 1997 zahlte er 750.000 
DM an seine Mutter, damit sie auf 

ihr Nießbrauchsrecht verzichtete. Er 
machte jetzt gegenüber dem Finanz-
amt geltend, ihm sei das Grundstück 
nicht geschenkt worden, sondern er 
habe es für 750.000 DM gekauft.

Der Bundesfinanzhof teilte die Auffas-
sung des Sohnes nicht, weil die ent-
geltliche Ablösung des Nießbrauchs 
ein selbstständiges Rechtsgeschäft 
war, das die steuerlichen Folgen der 
Schenkung nicht rückwirkend besei-
tigte.

Umsatzsteuer

Vorsteuerabzug bei Erwerb und 
Umbau eines gemischt genutzten 
Gebäudes von Art der Aufwen-
dungen abhängig

Erwirbt ein Unternehmer ein Gebäu-
de, renoviert dieses und verwendet 
es anschließend zur Ausführung so-
wohl steuerpflichtiger als auch steu-
erfreier Umsätze, hängt der Umfang 
des Vorsteuerabzugs nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofs von der 
Art der Aufwendungen ab.

Liegen Erhaltungsaufwendungen vor, 
müssen diese soweit möglich den 
einzelnen Gebäudeteilen zugeordnet 
werden. Zum Vorsteuerabzug be-
rechtigen die Aufwendungen, die auf 
Gebäudeteile entfallen, die zur Aus-
führung steuerpflichtiger Umsätze 
verwendet werden.

Liegen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten vor, müssen die Vor-
steuerbeträge einheitlich ohne Zu-
ordnung zu einzelnen Gebäudeteilen 
nach einem sachgerechten Schlüssel 
auf steuerpflichtige und steuerfreie 
Verwendung des Gebäudes aufge-
teilt werden. Dabei ist in aller Regel 
von dem Verhältnis der Nutzflächen 
auszugehen. In Betracht kommt 
aber auch eine Aufteilung nach dem 
Verhältnis der steuerpflichtigen und 
steuerfreien Umsätze.

Hinweis

Es bleibt abzuwarten, ob das Bun-
desministerium der Finanzen auch 
die aktuelle Entscheidung über 
den Einzelfall hinaus nicht akzep-
tiert. Zur Vermeidung von Strei-
tigkeiten sollten die Rechnungen 
auf den Namen des Grundstücks-
eigentümers ausgestellt werden, 
da der abgekürzte Zahlungsweg 
inzwischen akzeptiert ist.

Hinweis

Bei der anstehenden Reform der 
Erbschaftsteuer ist der Abzug des 
Nießbrauchs als erbschaftsteuer- 
mindernde Belastung vorgesehen.
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